
Notarielle Beurkundung

Eine notarielle Beurkundung ist die schriftliche Bestätigung des Notars, daß Personen in seinem Beisein ihre
Willenserklärungen abgegeben haben. Dies gilt insbesondere für Grundstückskaufverträge und die Belastung von
Grundstücken mit einer Grundschuld (Grundschuldbestellung). Gemäß Beurkundungsgesetz kann kein Grundstücksgeschäft
ohne notarielle Beurkundung rechtswirksam abgeschlossen werden.

Informationen über Baufinanzierung

http://www.marcus-preuss.de Powered by Joomla! Generiert: 29.04.2024, 16:54


